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Richtlinie des Ministeriums für Wirtschaft,
Mittelstand und Technologie zur Förderung

der Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen
aus dem Land Brandenburg an In- und
Auslandsmessen sowie -ausstellungen

Vom 6. Oktober 1998

1. Zielsetzung, Zuwendungszweck

1.1 Das Land Brandenburg fördert die Teilnahme von klei-
nen und mittleren Unternehmen als Aussteller oder Un-
teraussteller an Messen im In- und Ausland. Das Mini-
sterium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
(MW) des Landes Brandenburg gewährt dafür Zuwen-
dungen nach Maßgabe dieser Richtlinie und der Ver-
waltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsord-
nung. 

Den Unternehmen soll damit der Zugang zu regiona-
len, überregionalen und internationalen Märkten 
erleichtert und ihr Produktvertrieb unterstützt wer-
den.

1.2 Die in die Förderung nach Nummer 1.1 einzubeziehen-
den Veranstaltungen werden vom Messebeirat empfoh-
len und jährlich im Messeförderprogramm durch das
Land festgelegt. 

Im Messebeirat arbeitet das MW mit Vertretern

- der Wirtschaftsförderung Brandenburg GmbH
(WFB),

- der Industrie- und Handelskammern Cottbus,
Frankfurt (Oder), Potsdam,

- der Handwerkskammern Cottbus, Frankfurt (Oder),
Potsdam,

- der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe
Berlin

zusammen.

Aktuelle Veränderungen des Messeförderprogramms
kann das MW im landeswirtschaftspolitischen Interes-
se vornehmen.

Die Vertreter der im Messebeirat zusammenarbeiten-
den Institutionen üben eine beratende Funktion im
Messewesen im Rahmen der von der Landesregierung
bestimmten Wirtschaftspolitik aus. Sie sind gegenüber
dem die Entscheidung über das Messeförderprogramm
treffenden MW vorschlagsberechtigt.

1.3 Ein Anspruch der Antragsteller nach Nummer 3.1 die-
ser Richtlinie auf Gewährung einer Zuwendung besteht
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde
aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen
der verfügbaren Haushaltsmittel.

Ebenso besteht kein Anspruch auf Aufnahme einer Ver-

anstaltung in das mit dem Messebeirat abgestimmte
Förderprogramm (Nummer 1.2) oder auf Teilnahme an
einem geförderten Firmengemeinschaftsstand.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Gefördert werden kann die gemeinschaftliche Teilnah-
me an Messen und Ausstellungen mit vorwiegend fach-
spezifischer Ausrichtung, auf denen der Direktverkauf
nicht Hauptziel der Veranstaltung ist und die im jähr-
lich erstellten Messeförderprogramm des MW enthal-
ten sind, in Form von

2.1.1 Firmengemeinschaftsständen (in der Regel mindestens
fünf Unternehmen)

- Die Belegungsfläche von Firmengemeinschafts-
ständen darf nicht mehr als 25 % der gesamten Net-
toausstellungsfläche einer Veranstaltung betragen.

2.1.2 Gruppen mit mindestens drei Unternehmen.

2.2 Ausnahmeregelung zu den Nummern 2.1.1 und 2.1.2:

Wird im begründeten Einzelfall der Teilnahme an einer
Fachmesse/-ausstellung ein besonderes Landesinteres-
se zuerkannt, kann als Ausnahme eine Förderung auch
für ein Unternehmen vorgenommen werden.

2.3 Förderfähige Veranstaltungen:

2.3.1 Den Handlungsrahmen zur Beurteilung der Förder-
fähigkeit bildet das im Messebeirat abgestimmte Jah-
resmesseprogramm (Nummer 1.2 dieser Richtlinie).

2.3.2 Im landespolitischen Interesse liegende Sondermaß-
nahmen mit einem erheblichen Anteil teilnehmender
brandenburgischer Unternehmen.

2.3.3 Messefachseminare

sind als veranstaltungsbezogene Gruppenberatung
ebenfalls förderfähig, weil in Brandenburg kleine und
mittlere Unternehmen, insbesondere Handwerksbetrie-
be, zumeist noch nicht ausreichende Erfahrungen
haben. Deshalb soll der Teilnahme an einer Fachmes-
se/-ausstellung ein Fachseminar vorausgehen, das von
den Kammern fachlich flankiert wird.

3. Zuwendungsempfänger

3.1 Kleine und mittlere Unternehmen des produzierenden
Gewerbes und des Dienstleistungsgewerbes mit Ge-
schäftssitz im Land Brandenburg können eine Förde-
rung erhalten, wenn 

- bei verarbeitendem Gewerbe die angebotenen Er-
zeugnisse überwiegend im Land Brandenburg her-
gestellt werden,
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- bei Dienstleistungsunternehmen die angebotenen
Leistungen zu besonders förderwürdigen produk-
tionsnahen Dienstleistungen zu rechnen sind. 

Von der Förderung sind folgende Unternehmen ausge-
schlossen:

- Galerien, soweit sie nicht verlegerisch tätig sind
- Handelsunternehmen einschl. Im- und Exportfir-

men (Ausnahme bei Präsentation von Brandenbur-
ger Erzeugnissen zu mehr als 50 v. H. der Expona-
te)

- Handelsvertreter
- Unternehmen der Touristikbranche
- wissenschaftliche und kulturelle Institutionen
- Unternehmensberater
- Steuerberater
- Finanzdienstleister
- Wirtschaftsprüfer
- Messe- und Kongreßdurchführer
- Film- und Fernsehunternehmen
- Werbe- und PR-Unternehmen
- Sprachenschulen, Spracheninstitute
- Rechtsanwälte und Notare
- Ärzte
- Künstler
- Unternehmen der Immobilienwirtschaft

Kleine und mittlere Unternehmen sind Unterneh-
men, die 

- nicht mehr als 250 Arbeitskräfte beschäftigen und
. entweder einen Jahresumsatz von nicht mehr

als 40 Mio. ECU erzielen
. oder eine Jahresbilanzsumme von nicht mehr

als 27 Mio. ECU erreichen
- und unter 25 % im Besitz anderer diese Definition

nicht erfüllenden Unternehmen sind. 

3.2 Messe-/Ausstellungsveranstalter oder -durchführungs-
gesellschaften

3.2.1 als Träger der nach Nummer 2.3.2 bezeichneten Maß-
nahme und

3.2.2 die mit einem Kosten- und Finanzierungsplan einen
Fehlbedarf nachweisen, der nur mit einer Landeszu-
wendung gedeckt werden kann.

3.3 Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern,
als Veranstalter der in Nummer 2.3.3 bezeichneten Se-
minare.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Grundsätzlich kann nur die Erst- und Zweitteilnahme
an ein und derselben Veranstaltung bezuschußt werden. 

4.2 Eine Doppelförderung ist ausdrücklich ausgeschlossen,

d. h., der Antragsteller/Zuwendungsempfänger darf kei-
ne weiteren auf dieselbe Maßnahme bezogenen öffent-
lichen Mittel beantragt haben bzw. künftig beantragen.

4.3 Stehen für die geplante Veranstaltung Fördermittel aus
Bundesprogrammen zur Verfügung, entfällt die Zuwen-
dung aus Landesmitteln.

4.4 Die Teilnahme an regionalen Messen und Ausstellun-
gen innerhalb des Landes Brandenburg, die nicht im
Messeförderprogramm enthalten sind, wird nicht geför-
dert.

4.5 Innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren darf ein Zu-
wendungsempfänger aus diesem Programm für mehre-
re Einzelmaßnahmen mit gleichem Zuwendungszweck
keine Förderung in Höhe eines Gesamtbetrages von
mehr als 100.000,00 ECU erhalten. Dies ist im Rah-
men des Antragsverfahrens rechtsverbindlich zu er-
klären.

5. Art und Umfang, Höhe und Häufigkeit der Zuwen-
dung

5.1 Die Gewährung der Landeszuwendungen erfolgt als
Projektförderung.

5.2 Zuwendungsfähige Aufwendungen förderungswürdi-
ger Maßnahmen können im Wege der Anteilfinanzie-
rung, bei den Maßnahmen der Nummer 2.3.2 als Fehl-
bedarfsfinanzierung (indirekte Förderung), bei den
Maßnahmen der Nummer 2.3.3 als Festbetragsfinan-
zierung bezuschußt werden.

5.3 Die Zuwendungen werden als nicht rückzahlbare Zu-
schüsse gewährt.

5.4 Bemessungsgrundlagen, Zuschußhöhe

Bei der Anteilfinanzierung zu den in Nummer 2.1 be-
zeichneten Maßnahmen im Rahmen folgender Höchst-
betragsregelungen kann eine Zuwendung in Höhe von
bis zu 50 % der nachstehenden zuschußfähigen voraus-
sichtlichen Ist-Ausgaben gewährt werden (Die Zuwen-
dung soll einen Betrag von 1.000,00 DM nicht unter-
schreiten):

5.4.1 bei Inlandsmessen/-ausstellungen

- Miete für die Standfläche (einschließlich Katalog-
eintrag) bis 250,00 DM/qm,

- Anmietung, Auf- und Abbau, Gestaltung, Transport
des Messestandes höchstens bis zu 250,00 DM/qm,

- für die Durchführung der Maßnahme unbedingt
notwendige Versicherungen für Stand, Standele-
mente und Exponate,

insgesamt bis zur maximalen Zuschußhöhe von
6.000,00 DM je Veranstaltung und Unternehmen,
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5.4.2 bei Auslandsmessen/-ausstellungen

max. Zuschußhöhe je Unternehmen für die Teilnahme
an 

europäischen Messen bis zu 9 TDM
außereuropäischen Messen bis zu 12 TDM

- der vom Messeveranstalter oder einer Messedurch-
führungsgesellschaft in Rechnung gestellten Aus-
gaben für Anmietung, Ausstattung und Betrieb des
Messestandes (Beteiligungspreis),

- Transport für Exponate
(max. Zuschuß 1.000,00 DM),

- messebezogene Werbung
(max. Zuschuß 500,00 DM),

- Reisekosten zum Messeort für einen Vertreter des
Unternehmens
(max. 1.000,00 DM in Europa, 2.000,00 DM außer-
europäisch),

5.4.3 bei Messefachseminaren

zu den angemessenen Ausgaben für Seminarräume
sowie für Beraterhonorare und -spesen eine Zuwen-
dung bis zu einer Höhe von maximal 2.500,00 DM.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Projektbegründende bzw. -auslösende Vorgänge der
Antragsteller, z. B. Anmeldung zu Teilnahmen an Ver-
anstaltungen, dürfen vor der fristgemäßen Antragstel-
lung (Nummer 7.2 dieser Richtlinien) vorgenommen
werden. Ein Anspruch auf Förderung folgt daraus je-
doch nicht.

6.2 In Abweichung von Nummer 1.3 der Verwaltungsvor-
schriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung kann mit
einer beantragten Maßnahme auch vor Entscheidung
über den Antrag begonnen werden, wenn dies der An-
tragsteller ausdrücklich wünscht. Ein Anspruch auf
Förderung folgt daraus nicht.

Die nachträgliche Entscheidung muß der Bewilligungs-
behörde in Einzelfällen, so z. B. bei der Ausnahmerege-
lung gemäß Nummer 2.2, wegen der nur begrenzten
Verfügbarkeit von Fördermitteln vorbehalten bleiben.
Damit soll eine zu frühzeitige Ausschöpfung der ver-
fügbaren Fördermittel im Haushaltsjahr vermieden
werden.

7. Verfahren

7.1 Die WFB oder die Kammern organisieren im Rahmen
ihrer Möglichkeiten Firmengemeinschaftsstände für

die im Messeförderprogramm (Nummer 1.2) enthalte-
nen Veranstaltungen.

7.2 Die Anträge der nach Nummer 3 in Betracht kommen-
den Zuwendungsempfänger sind von den Unternehmen
mit Formblatt spätestens vier Wochen vor Veranstal-
tungsbeginn bei der InvestitionsBank (ILB) des Landes
Brandenburg (als Bewilligungsbehörde) einzureichen.
Eine Kopie ist zur Bestätigung der Förderfähigkeit an
die zuständige Kammer weiterzuleiten. Antragsvor-
drucke sind bei den Kammern und bei der ILB erhält-
lich.

7.3 Die Kammern fertigen im Rahmen einer fachlichen
Vorprüfung gegenüber der ILB zum Zuwendungsan-
trag eine Stellungnahme. Darin soll u. a. die Förder-
würdigkeit und -fähigkeit sowohl des Antragstellers als
auch der vorgesehenen Maßnahme beurteilt werden.
Außerdem ist die Erfüllung der Bedingungen gemäß
Nummer 3 zu bescheinigen. Zur Bestätigung kann in
Einzelfällen ein Handelsregisterauszug, eine Kopie des
Gewerbescheines oder ein sonstiger Nachweis angefor-
dert werden. 

7.4 Einzelfallentscheidungen außerhalb des Jahrespro-
gramms sind von der ILB dem MW zur Entscheidung
vorzulegen.

7.5 Vom Zuwendungsempfänger sind die Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung - ANBest-P - anzuwenden, die den Zuwendungs-
bescheiden beizufügen sind.

7.6 Der Nachweis über die zweckentsprechende Verwen-
dung des Landeszuschusses (Verwendungsnachweis)
ist fristgerecht gegenüber der ILB zu führen.

7.7 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Landeszuwendungen sowie für den Nachweis und die
Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung gelten
die Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 44 der Landes-
haushaltsordnung (LHO), soweit nicht in dieser Richt-
linie Abweichungen zugelassen sind.

7.8 Bei einer gegebenenfalls erforderlichen Aufhebung
eines Zuwendungsbescheides sowie bei der Rückforde-
rung der gewährten Zuwendung ist Nr. 8 VV zu § 44
LHO anzuwenden.

8. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1999
in Kraft.

Sie tritt am 31. Dezember 1999 außer Kraft.
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Maßnahmen der zuständigen Behörden
des Landes Brandenburg bei Arzneimittelrisiken

Runderlaß des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen

- 48-5438 -
Vom 23. Oktober 1998

1. Allgemeines

Der laufenden Gewährleistung der Arzneimittelsicher-
heit muß im Interesse der Allgemeinheit durch geeigne-
te Verwaltungsmaßnahmen Rechnung getragen werden.

Durch Arzneimittelzwischenfälle können Gefahren für
die Gesundheit der Bevölkerung und die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung entstehen. Bei unvorhergesehe-
nen Vorkommnissen mit Arzneimitteln müssen die not-
wendigen Maßnahmen eingeleitet und erforderlichen-
falls auch landesübergreifend koordiniert werden. 

Die nachstehenden Regelungen für das Verhalten bei
Bekanntwerden von Arzneimittelzwischenfällen wen-
den sich an Behörden, pharmazeutische Unternehmer
(Stufenplanbeauftragte), Krankenhäuser, Ärzte, Zahn-
ärzte, Tierärzte, Apotheker, Heilpraktiker sowie andere
Personen und Institutionen, die mit Arzneimitteln um-
gehen. Die in dieser Verwaltungsvorschrift genannten
zuständigen Behörden nehmen Meldungen über Arz-
neimittelrisiken sowohl von anderen Behörden als auch
von den o. g. Fachkreisen direkt entgegen.

Andere Vorschriften, insbesondere die Mitteilung von
Arzneimittelrisiken gemäß den Berufsordnungen der
Heilberufe sowie die Mitteilungspflichten gemäß Arz-
neimittelgesetz bleiben unberührt.

2. Arzneimittelrisiken

2.1 Als Arzneimittelrisiken kommen insbesondere in Be-
tracht:

- Nebenwirkungen,
- Wechselwirkungen mit anderen Mitteln,
- Gegenanzeigen,
- Resistenzbildung,
- Mißbrauch,
- Fehlgebrauch,
- Gewöhnung,
- Abhängigkeit,
- Mängel der Qualität,
- Mängel der Behältnisse und äußeren Umhüllungen,
- Mängel der Kennzeichnung und der Packungsbei-

lage,
- Arzneimittelfälschungen.

2.2 Bei der Erfassung und Weiterleitung von Arzneimittel-
risiken ist insbesondere die Neufassung der Bekannt-
machung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Beobachtung, Sammlung und Auswertung von Arznei-

mittelrisiken (Stufenplan) nach § 63 des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) vom 10. Mai 1990 (BAnz. Nr. 91 vom
16. Mai 1990) zu beachten. 

Zuständige Behörde im Sinne der Ziffer 4.3 des Stufen-
planes ist das 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Frauen des Landes Brandenburg
Referat Arzneimittel-, Apothekenwesen und
Medizinprodukte
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam

3. Informationswege

3.1 Arzneimittelzwischenfälle, deren Folge eine akute ge-
sundheitliche Gefährdung der Allgemeinheit oder be-
stimmter Personen sein kann (z. B. durch Verwechslun-
gen oder erhebliche Qualitätsminderungen), sind beim
Bekanntwerden mit dem Stichwort „Arzneimittelzwi-
schenfall” unverzüglich telefonisch oder durch Telefax
(Formblatt der Anlage 1) mitzuteilen:

3.1.1 der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Landesamt für Soziales und Versorgung
Abteilung Landesgesundheitsamt
Dezernat Arzneimittel- und Apothekenwesen
Wünsdorfer Platz 3
15838 Wünsdorf

Telefon: 03 37 02/7 11-00 (Zentrale) oder
03 37 02/7 11-62

Telefax: 03 37 02/7 11-01

oder dem

3.1.2 Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Frauen des Landes Brandenburg
Referat Arzneimittel-, Apothekenwesen und
Medizinprodukte
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam

Telefon: 03 31/8 66-0 (Zentrale) oder
03 31/8 66-56 70

Telefax: 03 31/8 66-56 99.

3.2 Bei den Arzneimittelzwischenfällen, die keine unmit-
telbare Gefährdung im Sinne der Nummer 3.1 darstel-
len, sind entsprechende Mitteilungen während der
Dienstzeit an die zuständige Aufsichtsbehörde (siehe
Nummer 3.1.1) zu richten. Hierzu ist auch die Ver-
pflichtung des Apothekenleiters zu rechnen, die zustän-
dige Aufsichtsbehörde (siehe Nummer 3.1.1) bei Bean-
standungen der Qualität von Arzneimitteln gemäß § 21
Nr. 3 der Apothekenbetriebsordnung unverzüglich zu
benachrichtigen. Entsprechendes gilt auch für Kran-
kenhäuser und niedergelassene Ärzte. 
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3.3 Sofern Arzneimittelzwischenfälle nach den Nummern
3.1 oder 3.2 anderen Behörden bekannt werden, unter-
richten diese unverzüglich eine der unter den Nummern
3.1.1 und 3.1.2 genannten Behörden.

3.4 Die Mitteilungen nach den Nummern 3.1 und 3.2 sol-
len folgende Mindestangaben bei Arzneimittelzwi-
schenfällen enthalten:

- Bezeichnung des Arzneimittels,
- Darreichungsform und Stärke,
- Name oder Firma und Anschrift des pharmazeuti-

schen Unternehmers, 
- Packungsgröße,
- Chargenbezeichnung,
- Verfalldatum,
- Zulassungs- bzw. Registrierungsnummer,
- beobachtetes Arzneimittelrisiko:

- gegebenenfalls Art und Schwere der uner-
wünschten Arzneimittelwirkungen,

- gegebenenfalls Qualitätsmängel,
- gegebenenfalls Maßnahmen, die ergriffen wur-

den bzw. beabsichtigt sind,
- meldende Stelle.

4. Maßnahmen

4.1 Die einzuleitenden Maßnahmen werden unter Beach-
tung der Nummer 6 von der zuständigen Aufsichts-
behörde (Nummer 3.1.1) im Falle der Nummer 3.1 im
Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Frauen veranlaßt. Die Maßnahmen
können entsprechend den jeweiligen Erfordernissen
insbesondere eine abgestufte gezielte Information des
anzusprechenden Personenkreises (z. B. Ärzte, Apothe-
ker, Krankenhäuser, pharmazeutischer Großhandel)
oder eine allgemeine Warnung an die Bevölkerung über
Presse, Rundfunk und Fernsehen umfassen. Gegebe-
nenfalls kann der Rückruf oder die Sicherstellung be-
stimmter Arzneimittel bzw. einzelner Chargen erforder-
lich werden. 

In besonderen Ausnahmefällen und nach entsprechen-
der Abstimmung zwischen dem Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Frauen und dem Ministerium
des Innern erfolgt die Weitergabe entsprechender
Warnmeldungen durch das Lagezentrum beim Ministe-
rium des Innern. Das Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen übermittelt dazu geeignete
Texte, die an die Lagezentren der anderen Bundeslän-
der und die nachgeordneten Polizeidienststellen des
Ministeriums des Innern sowie die Leitstellen für den
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
zur Information der Krankenhäuser, Rettungswachen
und diensthabenden Apotheken weitergegeben werden.

4.2 Für die länderübergreifende Koordinierung von Maß-
nahmen bei Arzneimittelzwischenfällen ist das für den
pharmazeutischen Unternehmer zuständige Land fe-
derführend. Sind mehrere Länder federführend betrof-
fen, sollen die erforderlichen Maßnahmen einvernehm-

lich über die Zentrale Koordinierungsstelle der Länder
festgelegt werden. Erforderlichenfalls kann auch eine
gutachterliche Stellungnahme bei der zuständigen Bun-
desoberbehörde angefordert werden. Über die beab-
sichtigten oder bereits veranlaßten Maßnahmen werden
die übrigen obersten Landesgesundheitsbehörden und
die zuständige Bundesoberbehörde unverzüglich infor-
miert. Im Interesse eines einheitlichen Vollzuges orien-
tieren sich die anderen Länder an diesen Maßnahmen.

4.3 Die Benachrichtigung des Bundesministeriums für Ge-
sundheit, des Bundesministeriums für Verteidigung
und der zuständigen Bundesoberbehörde erfolgt
grundsätzlich durch das Ministerium für Arbeit, Sozia-
les, Gesundheit und Frauen. Soweit in unaufschiebba-
ren Fällen diese Benachrichtigung unmittelbar erfolgen
muß, ist das Ministerium hiervon zu unterrichten.

4.4 Besteht bei Arzneimittelzwischenfällen nach Num-
mer 3.1 der Verdacht, daß der Zulassungsstatus betrof-
fen ist oder liegt eine staatliche Chargenfreigabe vor, ist
zur weiteren Veranlassung unverzüglich die zuständige
Bundesoberbehörde zu unterrichten.

Gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen nach § 69
AMG bleiben hiervon unberührt.

4.5 Untersuchungen und Begutachtungen, die im Zusam-
menhang mit im Land Brandenburg festgestellten Arz-
neimittelzwischenfällen erforderlich werden, sind
durch das

Landesamt für Soziales und Versorgung
Abteilung Landesgesundheitsamt
Dezernat Arzneimittel- und Apothekenwesen
Wünsdorfer Platz 3
15838 Wünsdorf

Telefon: 03 37 02/7 11-00 (Zentrale)
03 37 02/7 11-62

Telefax: 03 37 02/7 11-01

oder in Absprache mit dieser Behörde durchzuführen.

4.6 Die zuständige Behörde hat bei pharmazeutischen Un-
ternehmern darauf hinzuwirken, daß eigenverantwort-
lich veranlaßte und durchgeführte Maßnahmen, insbe-
sondere Rückrufe, rechtzeitig mit ihr abzustimmen
sind. Sie hat sich den Vollzug von Maßnahmen unver-
züglich mitteilen zu lassen und diesen gegebenenfalls
beim pharmazeutischen Unternehmer zu überprüfen.

5. Rapid Alert System (RAS)

5.1 Auf Qualitätsmängel, über die die zuständige Bundes-
oberbehörde die obersten Landesgesundheitsbehörden
im Rahmen des RAS informiert, finden die vorstehen-
den Regelungen entsprechende Anwendung.

5.2 Über Maßnahmen nach Ziffer 9.4 des Stufenplanes in-
formieren die zuständigen Aufsichtsbehörden (siehe
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Nummer 3.1.1) mit dem RAS-Formblatt (siehe Anla-
ge 2) das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Frauen. Dieses unterrichtet die zuständige Bundes-
oberbehörde.

6. Zentral zugelassene Arzneimittel

6.1 Auf Arzneimittelzwischenfälle im Sinne der Nummern
3.1 und 3.2, die im Zusammenhang mit Arzneimitteln
stehen, die von der Kommission zentral zugelassen
wurden, findet Abschnitt 3 (Informationswege) An-
wendung mit der Maßgabe einer unverzüglichen Unter-
richtung der zuständigen Bundesoberbehörde. Diese
unterrichtet die Europäische Agentur für die Beurtei-
lung von Arzneimitteln (EMEA).

6.2 Die Koordination von Maßnahmen erfolgt durch die
EMEA. Deren Vorschläge für Maßnahmen werden über
die zuständige Bundesoberbehörde den obersten Lan-
desgesundheitsbehörden zugeleitet. 

Die Aufsichtsbehörden treffen die erforderlichen Ver-
anlassungen und berichten über deren Vollzug.

6.3 Ist eine Maßnahme zum Schutze der Gesundheit drin-
gend erforderlich, kann das Inverkehrbringen von der
Aufsichtsbehörde im Einvernehmen mit dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen und im
Benehmen mit der zuständigen Bundesoberbehörde
untersagt werden. Die zuständige Bundesoberbehörde
unterrichtet die EMEA über die Maßnahme.

7. Inkrafttreten

Dieser Runderlaß tritt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt in Kraft.

Gleichzeitig tritt der Runderlaß des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen vom 20. Juni
1995 (ABl. S. 660) außer Kraft.
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Klasse 1 Der vorliegende Mangel ist potentiell lebensbe-
drohend oder könnte schwere Gesundheitsschä-
den verursachen.

Dazu zählen beispielsweise:

- Falsches Produkt (Deklaration und Inhalt stim-
men nicht überein)

- Falsche Wirkstoffstärke mit schweren medizi-
nischen Folgen

- Mikrobielle Kontamination von injizierbaren
oder ophthalmologischen Produkten

- Chemische Kontamination mit schweren medi-
zinischen Folgen

- Untermischung anderer Produkte in erhebli-
chem Ausmaß (> 1 Blister)

- Falscher Wirkstoff in Kombinationsarzneimit-
teln mit schweren medizinischen Folgen

Klasse 2 Der vorliegende Mangel kann Krankheiten oder
Fehlbehandlungen verursachen und fällt nicht
unter Klasse 1.

Dazu zählen beispielsweise:

- Falsche Angaben
Falscher oder fehlender Text oder Zahlen-
angaben
Falsches oder fehlendes Verfalldatum

- Falsche oder fehlende Information in der Pro-
duktinformation

- Untermischung anderer Produkte innerhalb
eines Blisterstreifens

- Abweichung von den Spezifikationen
(z. B. analytische Abweichung/Haltbarkeit/
Füllgewicht)

- Unzureichender Verschluß mit schweren medi-
zinischen Folgen

(z. B. bei Cytostatica, fehlende Kindersi-
cherung)

Klasse 3 Der vorliegende Mangel stellt kein signifikantes
Risiko für die Gesundheit dar. (Rückruf nicht
von der zuständigen Behörde gefordert).
Der Rückruf erfolgte aus anderen Gründen als
Klasse 1 und 2.

Dazu zählen beispielsweise:

- Fehlerhafte Verpackung
- Falsche oder fehlende Chargenbezeichnung
- Fehlerhafter Verschluß
- Kontamination

Mikrobielle Verunreinigung jeder Art
Verschmutzung
Ausflockung
Einzelne vertauschte Tablette

Meldefrist und Prüfungstermine
der im März 1999

beginnenden ersten juristischen Staatsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz 
und für Bundes- und Europaangelegenheiten 

des Landes Brandenburg
- Justizprüfungsamt -

Vom 3. November 1998

1. Allgemeines

Das Justizprüfungsamt bei dem Ministerium der Justiz und für
Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
führt im Anschluss an das Wintersemester 1998/99 die erste ju-
ristische Staatsprüfung durch.

2. Ort und Zeit

2.1 Der schriftliche Teil der Prüfung wird in Potsdam und
in Frankfurt (Oder) in noch näher zu bestimmenden
Räumen abgehalten werden. Die Aufsichtstermine be-
ginnen jeweils um 9.00 Uhr.

2.2 Die schriftlichen Arbeiten sind an folgenden Tagen zu
fertigen:

Montag, den 1. März 1999 (Zivilrecht)
Dienstag, den 2. März 1999 (Zivilrecht)
Donnerstag, den 4. März 1999 (Zivilrecht)
Freitag, den 5. März 1999 (Strafrecht)
Montag, den 8. März 1999 (Strafrecht)
Dienstag, den 9. März 1999 (Öffentliches Recht)
Donnerstag, den 11. März 1999 (Öffentliches Recht)
Freitag, den 12. März 1999 (Öffentliches Recht/

Europarecht)
Montag, den 15. März 1999 (Wahlfächer)

(Die Zuordnung der Rechtsgebiete zu den Prüfungsta-
gen kann noch Änderungen erfahren.)

Gemäß § 26 Abs. 3 der Brandenburgischen Juristenaus-
bildungsordnung (BbgJAO) vom 13. April 1995
(GVBl. II S. 346) haben Prüfungsteilnehmer, die
während der beiden letzten Studienhalbjahre vor der
Meldung zur Prüfung Rechtswissenschaft an der Euro-
pa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) studiert
haben, anstelle einer der Aufgaben aus dem Gebiet des
Öffentlichen Rechts eine Aufgabe aus dem Anwen-
dungsbereich des Europarechts (Anlage zu § 18 
BbgJAO, Abschnitt C Nr. III, ohne Beschränkung auf
Überblickwissen) zu bearbeiten.

2.3 Die mündlichen Prüfungen werden nach Abschluss der
Bewertung aller schriftlichen Arbeiten in Potsdam und
Frankfurt (Oder) stattfinden.
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3. Hilfsmittel

Die zur Prüfung zugelassenen Hilfsmittel - insbesondere die
Art der Gesetzestexte - werden den Prüfungsteilnehmern spätes-
tens mit der Ladung zur Prüfung mitgeteilt. Die Prüfungsteil-
nehmer haben die zugelassenen Hilfsmittel selbst mitzubrin-
gen. Enthalten Gesetzestexte mehr als einzelne paragraphen-
mäßige Verweisungen oder Unterstreichungen, so ist deren Ge-
brauch unzulässig.

4. Teilnehmer, Meldefrist, Unterlagen

4.1 Die Teilnehmer an der ersten juristischen Staatsprüfung
müssen ein ordnungsgemäßes Universitätsstudium des
Rechts - im Regelfall von mindestens sieben Studien-
halbjahren -  nachweisen. Mindestens vier Studienhalb-
jahre müssen auf ein Studium an einer deutschen Uni-
versität entfallen. Die zwei der Prüfung unmittelbar
vorausgehenden Studienhalbjahre müssen an einer
Universität im Land Brandenburg abgeleistet worden
sein.

4.2 Die Frist für die Meldung zur Prüfung beginnt am
Montag, dem 18. Januar 1999, und endet am Dienstag,
dem 26. Januar 1999.

4.3 Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist schriftlich
unter Verwendung der vom Justizprüfungsamt heraus-
gegebenen Vordrucke zu stellen und muss vollständig
mit allen Unterlagen (§ 22 BbgJAO) spätestens am letz-
ten Tag der Frist beim Präsidenten des Justizprüfungs-
amtes bei dem Ministerium der Justiz und für Bundes-
und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
(Sitz: Am Havelblick 8, Haus 3, 14473 Potsdam; Post-
anschrift: Heinrich-Mann-Allee 107, 14460 Potsdam)
eingegangen sein. Insbesondere wird ein vollständiger
(nicht nur tabellarischer) handgeschriebener Lebens-
lauf erwartet (§ 22 Abs. 1 Nr. 3 BbgJAO). Anträge, die
nach dem Ende der Meldefrist eingehen, können nicht
mehr angenommen werden. Falls einzelne Unterlagen
nicht fristgerecht beigebracht werden können, sind sie
im Antrag zu bezeichnen und unverzüglich nachzurei-
chen.

4.4 Im Antrag auf Zulassung ist anzugeben, ob der Teilneh-
mer von der Möglichkeit des Freiversuchs (§ 33 
BbgJAO) Gebrauch macht.

4.5 Bereits mit dem Antrag auf Zulassung ist auch zu er-
klären, welche Wahlfachgruppe (§ 18 BbgJAO) ge-
wählt wird; diese Erklärung ist unwiderruflich.

5. Prüfungsvergünstigungen

Behinderten können nach § 56 BbgJAO Prüfungsvergünstigun-
gen gewährt werden. Anträge auf Prüfungsvergünstigungen
müssen spätestens drei Wochen vor Beginn der Prüfung gestellt
werden; liegen die Voraussetzungen für die Gewährung von
Prüfungsvergünstigungen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor,

so ist der Antrag unverzüglich zu stellen. Der Nachweis der
Prüfungsbehinderung wird durch ein amtsärztliches Zeugnis
geführt.

Prüfungstermine des im Mai 1999
stattfindenden schriftlichen Teils 

der zweiten juristischen Staatsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums der Justiz 
und für Bundes- und Europaangelegenheiten 

des Landes Brandenburg 
- Justizprüfungsamt -

Vom 3. November 1998

1. Allgemeines

Das Justizprüfungsamt bei dem Ministerium der Justiz und für
Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg
führt im Mai 1999 den schriftlichen Teil der zweiten juristi-
schen Staatsprüfung für Rechtsreferendare durch, die am
1. November 1997 in den juristischen Vorbereitungsdienst ein-
getreten sind.

2. Ort und Zeit

2.1 Die Aufsichtsarbeiten werden in Cottbus, Frankfurt
(Oder), Neuruppin und Potsdam in noch näher zu be-
stimmenden Räumen gefertigt. Die Aufsichtstermine
beginnen jeweils um 9.00 Uhr.

2.2 Die schriftlichen Arbeiten sind an folgenden Tagen zu
fertigen:

Montag, den 17. Mai 1999 (Zivilrecht)
Dienstag, den 18. Mai 1999 (Zivilrecht)
Donnerstag, den 20. Mai 1999 (Zivilrecht)
Freitag, den 21. Mai 1999 (Zivilrecht)
Dienstag, den 25. Mai 1999 (Strafrecht)
Donnerstag, den 27. Mai 1999 (Strafrecht)
Freitag, den 28. Mai 1999 (Verwaltungsrecht)
Montag, den 31. Mai 1999 (Verwaltungsrecht)

(Die Zuordnung der Rechtsgebiete zu den Prüfungsta-
gen kann noch Änderungen erfahren.)

3. Hilfsmittel

Die zur Prüfung zugelassenen Hilfsmittel werden den Prüfungs-
teilnehmern spätestens mit der Ladung zur Prüfung mitgeteilt.
Die Prüfungsteilnehmer haben die zugelassenen Hilfsmittel
selbst mitzubringen.

4. Teilnehmer, Zulassung

Die Rechtsreferendare, die an der Prüfung teilzunehmen haben,
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werden vom Präsidenten des Brandenburgischen Oberlandes-
gerichts spätestens drei Monate vor Beginn der Prüfung vorge-
stellt. Über die Zulassung zur Prüfung ergeht ein schriftlicher
Bescheid.

5. Prüfungsvergünstigungen

Behinderten können nach § 56 der Brandenburgischen Juris-
tenausbildungsordnung Prüfungsvergünstigungen gewährt
werden. Anträge auf Prüfungsvergünstigungen müssen spätes-
tens drei Wochen vor Beginn der Prüfung gestellt werden; lie-
gen die Voraussetzungen für die Gewährung von Prüfungsver-
günstigungen erst zu einem späteren Zeitpunkt vor, so ist der
Antrag unverzüglich zu stellen. Der Nachweis der Prüfungsbe-
hinderung wird durch ein amtsärztliches Zeugnis geführt.

Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Frauen und des Ministeriums für
Bildung, Jugend und Sport (MBJS) zur Förderung

berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen 
der Jugendhilfe

Vom 21. Oktober 1998

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 Das Land kann auch unter Einsatz von Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds nach Maßgabe dieser Richtli-
nie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung (LHO) Zuwendungen zur Finan-
zierung der Kostensätze für die sozialpädagogisch be-
gleitete Berufsausbildung und entsprechende berufs-
vorbereitende Maßnahmen mit dem Ziel, den Einstieg
vornehmlich in eine berufliche Ausbildung zu ermögli-
chen (nachfolgend „entsprechende vorbereitende Maß-
nahmen” genannt), als Unterstützung der Jugendämter
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben  im Rahmen der
Jugendhilfe entsprechend § 82 Sozialgesetzbuch VIII
- Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) gewähren. 

1.2 Ziel der Förderung ist 

- die Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten für die
Berufsausbildung und

- entsprechende vorbereitende Maßnahmen

für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Be-
nachteiligungen oder zur Überwindung individueller
Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstüt-
zung angewiesen sind, für junge Menschen mit beruf-
lich schwerwiegenden Bildungsdefiziten und für Ju-
gendliche ausländischer Herkunft.

1.3 Die Zuwendungen sind freiwillige Leistungen des Lan-
des. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwen-
dung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde entschei-

det aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

Die sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung und
entsprechende vorbereitende Maßnahmen für junge
Menschen im Rahmen der Jugendhilfe, für die gemäß 
§ 27 in Verbindung mit § 13 Abs. 2, § 41 in Verbindung
mit § 13 Abs. 2 oder allein auf der Grundlage des § 13
Abs. 2 SGB VIII diese Maßnahme die geeignete und
angemessene Hilfe ist.

3. Zuwendungsempfänger

Örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Land
Brandenburg

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Eine Förderung nach dieser Richtlinie ist insoweit aus-
geschlossen, als derselbe Förderzweck aus anderen öf-
fentlichen Mitteln bezuschusst wird.

Das gilt nicht für die ergänzende Förderung der Ju-
gendämter oder den Einsatz anderer kommunaler Mit-
tel.

4.2 Gemäß dieser Richtlinie können grundsätzlich Maß-
nahmen der sozialpädagogisch begleiteten Berufsaus-
bildung und entsprechende vorbereitende Maßnahmen
im Rahmen der Jugendhilfe für junge Menschen bis
zum 21. Lebensjahr gefördert werden, wenn die Ju-
gendlichen aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzun-
gen keine Chance auf dem Ausbildungsstellenmarkt
haben und Hilfen des Sozialgesetzbuches III - Arbeits-
förderung - (SGB III) nicht den gewünschten Erfolg er-
warten lassen.

4.3 Die Bewilligung der Zuwendung zur Finanzierung der
Kostensätze für eine sozialpädagogisch begleitete Be-
rufsausbildung und entsprechende vorbereitende Maß-
nahmen im Rahmen von Jugendhilfe setzt voraus, dass

- mit der Zuwendung neue Ausbildungsverhältnisse
bzw. vorbereitende Maßnahmen für Jugendliche fi-
nanziert werden,

- gemäß § 77 SGB VIII ein Kostensatz zwischen
Maßnahmeträger und örtlich zuständigem Jugend-
amt vereinbart wurde.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuweisung
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5.4 Bemessungsgrundlage

5.4.1 Die Zuwendung kann gewährt werden für laufende
Ausgaben, die durch die Berufsausbildung bzw. ent-
sprechende vorbereitende Maßnahmen der Jugendli-
chen entstehen, das sind:

- Lehrpersonal
- Lehr- und Lernmittel
- teilnehmerbezogene Aufwendungen
- Projektleitung
- Sachausgaben
- sozialpädagogische Begleitung.

Investitionen (Beschaffungswert über 800,– DM) sind
von der Förderung ausgeschlossen.

5.4.2 Höhe der Förderung: bis zu 50,– DM je besetztem
Platz und Kalendertag.

5.5 Förderdauer:

- Die Förderung bei Berufsausbildungsmaßnahmen
im Rahmen der Jugendhilfe erfolgt maximal für die
Dauer der Ausbildung im jeweiligen Ausbildungs-
beruf. Grundsätzlich kann die Verlängerung der
Berufsausbildung zu den zu Beginn der Maßnahme
vereinbarten Konditionen gefördert werden, wenn
erst mit dieser Verlängerung der Abschluss der Be-
rufsausbildung ermöglicht wird.

- Entsprechende vorbereitende Maßnahmen im Rah-
men der Jugendhilfe, die keine Berufsausbildung
mit einem anerkannten Abschluss zum Ziel haben,
können bis zu 12 Monaten gefördert werden. Eine
Verlängerung erfordert einen neuen Antrag durch
das Jugendamt.

6. Verfahren

6.1 Antragsverfahren

6.1.1 Anträge sind zu stellen bei der

LASA Brandenburg GmbH
Geschäftsbereich Programmzentrale
Gartenstraße 2
14482 Potsdam

bzw.

Postfach 90 02 37
14438 Potsdam

Tel. 03 31 - 76 12 00

6.1.2 Dem Antrag sind beizufügen:

- eine Vereinbarung zwischen Maßnahmeträger und
örtlichem Träger der öffentlichen Jugendhilfe über

die Höhe des Kostensatzes gemäß § 77 SGB VIII,
- eine Erklärung des Arbeitsamtes, dass die Förde-

rung des Jugendlichen im Rahmen des SGB III
nicht den erfolgreichen Ausbildungsabschluss ge-
währleistet,

- der Nachweis, dass es sich bei der im Rahmen der
Förderung vorgesehenen Maßnahme um ein neu
begründetes Ausbildungsverhältnis bzw. eine neue
vorbereitende Maßnahme handelt.

6.2 Die Berufsausbildung und entsprechende vorbereitende
Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe können  nur
dann gefördert werden, wenn das Maßnahmekonzept
des vorgesehenen Trägers vom Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport geprüft und genehmigt wurde. 

6.3 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung
der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche
Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der gewährten Zuwendung gelten die
VV/VVG zu § 44 LHO, soweit nicht in dieser Förder-
richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind.

6.4 Antragsschluss 

- Für eine dreijährige sozialpädagogisch begleitete
Berufsausbildung ist Antragsschluss der
31.12.1998.

- Für entsprechende vorbereitende Maßnahmen im
Rahmen der Jugendhilfe ist Antragsschluss der
31.10.1999.

7. Statistik

Zur Antragsbearbeitung, Aus- und Bewertung der För-
derung (Wirkungskontrolle) und zur Erstellung einer
Förderstatistik erfasst das Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Frauen insbesondere Informa-
tionen zu den Maßnahmen/Projekten, den geförderten
Personengruppen, der Art der Ausbildung/Vorberei-
tungsmaßnahme, der Höhe und Dauer der Förderung
sowie zum Verbleib nach der Förderung in der notwen-
digen Differenzierung.

Die Wirkungskontrolle umfasst insbesondere Angaben
zur

- Anzahl der Jugendlichen, die das Ausbildungsziel
erreicht haben und deren Verbleib am Arbeitsmarkt
nach der Berufsausbildung,

- Anzahl der Jugendlichen, die die Maßnahme vor-
zeitig verlassen haben und deren Verbleib am Ar-
beitsmarkt,

- Anzahl der Jugendlichen, die nach Abschluss einer
Berufsvorbereitungsmaßnahme eine Berufsausbil-
dung aufgenommen haben.
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Der Zuwendungsempfänger erhält im Zuwendungsbe-
scheid einen entsprechenden Hinweis.

8. Geltungsdauer

Die Förderrichtlinie tritt am 15.10.1998 in Kraft und
tritt am 31.12.1999 außer Kraft. Damit tritt die Förder-
richtlinie vom 30. August 1996 (ABl. S. 1022) außer
Kraft.

Wahl zum 14. Deutschen Bundestag
am 27. September 1998

Bekanntmachung des Landeswahlleiters
Vom 28. Oktober 1998

Endgültiges Ergebnis
der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag

im Land Brandenburg

Gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 2 der Bundeswahlordnung in der Fas-
sung vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 495) gebe ich das endgülti-
ge Ergebnis der Wahl zum 14. Deutschen Bundestag am
27. September 1998 im Land Brandenburg wie folgt bekannt:
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I. Endgültiges Ergebnis im Land Brandenburg1)
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II. Gliederung des endgültigen Ergebnisses im Land nach Wahlkreisen sowie Namen der gewählten Wahlkreisbewerber
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III. Gewählte Landeslistenbewerber

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU):

1. Eppelmann, Rainer
2. Voßhoff, Andrea Astrid
3. Stübgen, Michael
4. Reiche, Katherina
5. Fink, Ulf

Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS):

1. Kutzmutz, Rolf
2. Böttcher, Maritta
3. Balt, Monika
4. Gehrcke-Reymann, Wolfgang

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B90):

1. Voß, Sylvia Ingeborg

Freie Demokratische Partei (F.D.P.):

1. Türk, Jürgen
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